
Schadenanzeige Fahrraddiebstahl
Fax 0221 1447967 

                       
Zuständig

Schadennummer
Bitte beim Fundbüro nachfragen, ob das Fahrrad als Fundsache abgegeben wurde!
Auch empfiehlt es sich, z. B. in der Nachbarschaft nachzufragen und Umschau zu halten.
Bitte fügen Sie die Anschaffungsrechnung und den Fahrradpass sowie die Rechnung über
die gleichwertige Wiederbeschaffung oder einen entsprechenden Kostenvoranschlag bei.
.

Versicherungsnehmer
Vollständiger Name und Anschrift

Telefon (mit Vorwahl)   Telefax Vorsteuerabzugsberechtigt?           Versicherungsschein-Nummer
� ja �nein

Schadenschilderung
Wann ist das Fahrrad abgestellt worden (Tag und Uhrzeit)?                    Ort und Straße

Stand das Fahrrad auf der Straße            Wo sonst (z. B. gemeinschaftlicher Fahrradabstellraum)?               Wie war das Fahrrad gesichert?
�  ja             �  nein
Wann sollte das Fahrrad wieder benutzt werden (Tag und Uhrzeit)?          Wann ist der Diebstahl bemerkt worden (Tag und Uhrzeit)?

Welcher Polizeidienststelle ist der Diebstahl gemeldet worden?                Wann?                       Tagebuch-Nr. (Anzeigenbescheinigung beifügen)

Wurde auf dem Fundbüro nachgefragt (ab 500,-- €  Auskunftsbeleg beifügen)   Wann?                             Mit welchem Erfolg?
�  ja             �  nein
Was wurde sonst zur Wiederherbeischaffung des Fahrrades oder seiner Bestandteile unternommen?

Schadenumfang
Art und Ausstattung des gestohlenen Fahrrades (bitte alle vorhandenen Belege beifügen)
�  siehe Anschaffungsrechnung                  �  siehe Fahrradpass                �  sonstige Nachweise
Diese wichtigen Unterlagen kann ich nicht beifügen weil:

statt dessen beschreibe ich das Fahrrad wie folgt:
Hersteller                                                     Modell                                                                Nummer
Art (Tourenrad, Rennrad)                            Ausstattung (Gangschaltung, Tachometer und dergleichen)

Wo gekauft ?                                               Wann gekauft?               Anschaffungspreis                                     Wiederbeschaffungspreis
                                                                                                          �  DM             EURO                      
Falls nur Fahrradteile gestohlen wurden, welche?                                                                                                Wiederbeschaffungspreis

               
Vorschäden  durch Fahrraddiebstahl             Wann?                        ggf. Entschädigung                                     ggf. Versicherer
�  ja              �  nein                                                                     �  DM             EURO

Sonstiges
Sind Sie Eigentümer des Fahrrades?                                                   Name und Anschrift des Eigentümers
�  ja                 �  nein
Besteht für den Eigentümer eine weitere Hausrat- oder Fahrradversicherung?            Art der Versicherung
�  ja              �  nein
Name des Versicherers                                                                                                Versicherungsschein-Nummer       Versicherungssumme

Die Entschädigung soll gezahlt werden Konto-Nummer                Bankleitzahl                                   Geldinstitut

Von den „Hinweisen im Schadenfall“ habe ich Kenntnis genommen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben über-
nehme ich allein die Verantwortung, auch wenn andere Personen die Niederschrift vorgenommen haben.
Bewusst (vorsätzlich) unwahre oder unvollständige Angaben führen auch dann zum Verlust des Versicherungsschutzes,
wenn dem Versicherer daraus kein Nachteil entsteht.

Unterschrift
Ort/Datum                  Unterschrift des Versicherungsnehmers
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 Hinweise für den Schadenfall
 Fahrraddiebstahl                                

Sehr geehrte Versicherungsnehmerin,
sehr geehrter Versicherungsnehmer,

Ihren Schaden möchten wir so schnell wie
möglich bearbeiten und bitten Sie hierbei um
Ihre Mithilfe.

Was Sie im einzelnen bei uns versichert ha-
ben, ist in Ihrem Versicherungsschein und
den Versicherungsbedingungen beschrieben.
Wichtig ist, dass Sie uns möglichst genau
mitteilen, wie sich der Schaden ereignet hat
und welche Sachen beschädigt wurden. Das
erspart Ihnen und uns lästige Nachfragen,
und wir können Ihren Schaden schnell ver-
tragsgemäß regulieren. Bitte füllen Sie dazu
das vor Ihnen liegende Formular vollständig
aus, und senden Sie es bitte unterschrieben
an uns zurück.

Im Schadenfall gibt es sowohl in Ihrem Ver-
sicherungsvertrag als auch im Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) einige Obliegen-
heiten, die Sie beachten sollten. Sie gefähr-
den sonst möglicherweise Ihren Versiche-
rungsschutz. Auf die wichtigsten Punkte
möchten wir Sie jetzt noch einmal aufmerk-
sam machen.

Machen Sie bitte zum Schadenfall vollstän-
dige und wahrheitsgemäße Angaben und rei-
chen Sie uns Ihre Anschaffungsrechnungen
der vom Schaden betroffenen Sachen, Rech-
nungen über Ersatzbeschaffungen oder
durchgeführte Reparaturen ein.

Bitte erteilen Sie uns alle sachdienlichen
Auskünfte, die wir zur Bearbeitung Ihres
Schadens benötigen (z. B. zur Ursache, Hö-
he). Ggf. sind zur Prüfung unserer Ersatz-
pflicht weitere Untersuchungen erforderlich,
wofür wir schon jetzt um Ihr Verständnis
bitten.

Sorgen Sie bitte nach Möglichkeit dafür, ei-
nen weiteren Schaden abzuwenden oder ei-
nen eingetretenen Schaden zu mindern und
beachten Sie die von uns hierzu etwa erteil-
ten Weisungen.

Wenn Ihnen Sachen entwendet wurden oder
sonst abhanden gekommen sind, übergeben
Sie bitte der Polizeibehörde unverzüglich ei-
ne entsprechende Aufstellung. Sie hilft ins-
besondere der Polizei bei ihren Ermittlungen
und dem Wiederauffinden Ihrer Sachen.
Bitte informieren Sie uns möglichst kurzfri-
stig darüber, welche Behörde ggf.  in Ihrer
Angelegenheit ermittelt. Soweit der Verbleib
abhanden gekommener Sachen ermittelt oder
Ihnen diese ausgehändigt wurden, unterrich-
ten Sie uns bitte umgehend.

Eine Missachtung der sog. Obliegenheiten
kann zum vollständigen Verlust Ihres Versi-
cherungsschutzes führen. Darüber hinaus
verpflichten uns Gesetz und Rechtsprechung,
den Versicherungsnehmer anlässlich eines
Schadens besonders darauf hinzuweisen,
dass wir von jeder Entschädigungspflicht frei
sind, wenn der Versicherungsnehmer den
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt hat oder er uns bei der Ermitt-
lung der Entschädigung arglistig täuscht.
Bewusst (vorsätzlich) unwahre oder unvoll-
ständige Angaben führen auch dann zum
Verlust des Versicherungsschutzes, wenn
dem Versicherer daraus kein Nachteil ent-
steht.
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